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RS OGH 1995/5/29 1Ob7/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1995

Norm

VwGG §41 Abs1

Rechtssatz

Die Bindung des VwGH an die Sachverhaltsannahme der Behörde besteht jedoch nur insoweit, als die Behörde den

Sachverhalt in einem von wesentlichen Mängeln freien Verfahren feststellte. Auch behauptete Aktenwidrigkeiten

gehören zu jenen Beschwerdepunkten, die einer inhaltlichen Nachprüfung durch den VwGH unterliegen.

Entscheidungstexte

1 Ob 7/95

Entscheidungstext OGH 29.05.1995 1 Ob 7/95

Veröff: SZ 68/102
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